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1. EINFÜHRUNG 

1.1 Ausgangslage 

Der Quartierplan (QP) Nr. 7 Müli-Breiti, umfassend die Gebiete Oberdorf und Heeren-
tal, wurde in den letzten rund 20 Jahren erarbeitet. Der Quartierplan wurde am 
20. Juni 2012 festgesetzt und am 15. Juli 2013 genehmigt. Er löst untergeordnete 
Anpassungen an den Zonengrenzen, resp. an der Gewässerabstandslinie beim As-
pbach aus: 

1 Neue Wendeplätze Breiti 
Anpassung Zonengrenzen an amtliche Vermessung QP Müli-Breiti 

2 Neue Bachparzelle Aspbach 
Anpassung Zonengrenzen an amtliche Vermessung QP Müli-Breiti, neue Zo-
nenzuteilung Bachparzelle "Apsbach" in Freihaltezone und Aufhebung der 
Gewässerabstandslinie 

 

Ausschnitt aus dem gültigen Zonenplan, • • • • • = Perimeter QP Müli-Breiti, ergänzt 

Die Teilrevision der Nutzungsplanung wurde damals parallel zur Genehmigung des 
Quartierplans zur Vorprüfung eingereicht. Die Teilrevision wurde nachfolgend aber 
nie festgesetzt. 

1 

2 
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2. ANPASSUNG DER ZONENGRENZE IM GEBIET BREITI BEI NEUEN 
WENDEPLÄTZEN 

Anhand der nachfolgenden Kartenausschnitte (Verkehrsplan Quartierplan / Zonen-
plan rechtskräftig) wird ersichtlich, dass es sich um vier untergeordnete Anpassungen 
(1A - 1D) der Zonengrenzen handelt. Es sind keine übergeordneten Festlegungen 
oder Bedingungen aus der Umweltschutzgesetzgebung massgebend. 

Die Zonengrenze muss bei beiden neuen Wendeplätzen sowie bei der Einmündung 
der Stichstrasse in die Breitistrasse angepasst werden. Es betrifft kleine Anpassun-
gen der Wohnzone W2 sowie der Kernzone K2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausschnitt Verkehrsplan QP Müli-Breiti Ausschnitt rechtsgültiger Zonenplan 

 

Folgende Flächenbilanz wird ausgewiesen: 

• 1A: 81 m2 (Teil Wendeplatz) neu in Kernzone K2  

• 1B 65 m2 (Teil Wendeplatz) neu in Kernzone K2 

• 1C 3.5 m2 (Verbreiterung Breitistrasse) neu in Kernzone K2 

• 1D  22 m2 (Einlenker) neu in Wohnzone W2 

Die Anpassungen haben keine Erweiterung des Siedlungsgebiets zur Folge. Eine 
Anpassung der gültigen Bauvorschriften gemäss der Bauordnung von 1986, 
rev. 2001, ist nicht notwendig. 

1A 

1A 

1B 1B 
1D 

1C 

1C/D 
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3. ANPASSUNG DER ZONENGRENZEN UND AUFHEBUNG DER 
GEWÄSSERABSTANDSLINIE ENTLANG ASPBACH 

3.1 Anpassung und Umzonung 

Der Quartierplan umfasst die Revitalisierung des Aspbach (öffentliches Gewässer 
Nr. 4.0) nach der Unterquerung der Zürcherstrasse bis zur Einmüdung in den Itel-
bach, öffentliches Gewässer Nr. 2.0. Der bislang eingedolte Abschnitt (Kat.-Nrn. 1611 
und 1613, alte Kat. Nr. 617 und 618) wurde freigelegt. Das neue Bachbett befindet 
sich im Bereich der Schützenhausstrasse. Die Offenlegung und Lageverschiebung 
des Aspbachs und die neue Strassenführung der Schützenhausstrasse sind im Quar-
tierplan geregelt. Der Quartierplan weist dem Aspbach eine eigene Gewässerparzelle 
zu (Kat.-Nr. 1636).   
Die Bauarbeiten zur Revitalisierung des Aspbachs wurden im Frühjahr 2013 ausge-
führt.  

Die Anpassungen am Aspbach inkl. Verschiebung der Schützenhausstrasse führen 
dazu, dass die neuen Grundstücksgrenzen mit den rechtskräftigen Zonengrenzen 
nicht mehr übereinstimmen. Letztere sind auf den Zustand "amtliche Vermessung 
gemäss Quartierplan", resp. dem ausgeführten Bauwerk (Aspbach) abzustimmen. 
Gemäss damaligem Vorprüfungsbericht Baudirektion Kanton Zürich vom 12. Sep-
tember 2012 ist dabei die neue Bachparzelle in eine Freihaltezone zuzuweisen. Mit 
der Genehmigung des Quartierplan (QP) Nr. 7 Müli-Breiti ARE/92/2013 vom 15. Juli 
2013 wurde darauf hingewiesen, dass die Anpassung der Zonengrenzen (Offenle-
gung Aspbach und Wendeplatz Breiti) bei nächster Nutzungsplanungsrevision anzu-
gehen ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a 

Gestrichelt schwarze Linie  
= rechtskräftige Zonengrenze 

Ausschnitt rechtsgültiger Zonenplan 

2b 

2c 

Ausschnitt Vermessungsplan QP Müli-Breiti mit 
neuer Bachparzelle Aspbach 
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Folgende Flächen sind betroffen: 

• 2a: 1'936 m2 (Bachparzelle Kat.-Nr. 1636) neu in kommunaler Freihaltezone 

• 2b:  23 m2 (Teil Grundstück Kat.-Nr. 1506) neu in Kernzone 

• 2c:  11 m2 (Teil Grundstück Kat.-Nr. 1188) neu in Kernzone 

An den Bauvorschriften gemäss aktuell gültiger Bauordnung 1986, rev. 2001 werden 
keine Änderungen vorgenommen. 

3.2 Aufhebung Gewässerabstandslinie und neue Bachparzelle 

Im Rahmen der Erarbeitung des Quartierplans wurde ein Bachausbauprojekt für den 
Aspbach ab der Zürcherstrasse bis zur Mündung in den Itelbach ausgearbeitet und 
umgesetzt (Verfügung Baudirektion Nr. 0529 vom 20.03.2013). Dieses hatte zum 
Ziel, den heute teilweise eingedolten Aspbach auf seiner gesamten Abschnittslänge 
freizulegen und hochwassersicher auszubauen. Der Ausbau erfolgte auf ein statis-
tisch 100 jährliche Hochwasser HQ100. Die neue Bachparzelle wurde im Rahmen des 
Quartierplanverfahrens von der Gemeinde Lufingen erworben und gemäss Verfügung 
Nr., 0529 unentgeltlich als öffentliches Bachgebiet dem Kanton Zürich abgetreten. 

Gemäss 4. Vorprüfung vom 7. September 2011 zum Quartierplan Müli-Breiti kann die 
bestehende Gewässerabstandslinie RRB 4457/1986 nicht im Quartierplanverfahren 
aufgehoben werden, sondern ist mit der nächstmöglichen Revision der Nutzungspla-
nung anzugehen. Dies soll hiermit erfolgen. 

Die Gewässerabstandslinie RRB 4457/1986 umfasst den Aspbach beidseitig der Zür-
cherstrasse. Mit der hier vorliegenden Nutzungsplanungsrevision soll der Teil der 
Gewässerabstandslinie zwischen Zürcherstrasse und Itelbach aufgehoben werden. 
Die Anpassung der Abstandslinien nördlich der Zürcherstrasse - ausserhalb des 
Quartierplanperimeters - erfolgte im Rahmen der Umzonung und des Gestaltungs-
plans Ziegeleiareal. 

Es ist anzumerken, dass die hiermit neu ausgeschiedene Bachparzelle nicht dem 
Gewässerraum des Bachabschnittes entspricht. Die Gemeinde Lufingen wird 
2021/2022 mittels «vereinfachten Verfahren» den Gewässerraum flächendeckend 
über die gesamte Gemeinde festlegen. Das AWEL empfiehlt, den Gewässerraum des 
vorliegenden Aspbach-Abschnittes ebenfalls mit diesem Verfahren festzulegen (Kor-
respondenz 03.06.2019). Dem wird hiermit entsprochen.  

3.3 Verfahrensverlauf 

Die Darstellung der Zonenplanrevision wurde nach den Vorgaben des VDNP ange-
passt. 
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4. MITWIRKUNG 

Die Umzonungsvorlage wurde entsprechend § 7 PBG in der Zeit vom 28. Juni 2019 
bis 26. August 2019 der öffentlichen Mitwirkung sowie der Vernehmlassung bei den 
neben- und übergeordneten Planungsträgern sowie der formellen Vorprüfung durch 
das Amt für Raumentwicklung (ARE) unterzogen. 

Der Vorprüfungsbericht der Baudirektion vom 26. September 2019 liegt vor. Von den 
umliegenden Gemeinden / Städten gingen keine Begehren ein. Aus der Bevölkerung 
liegen keine Begehren vor. 
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